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renten mürben im Saufe beS JahreS 1923 für llnfäüe
auS 1923 unb 1660 für Unfälle auS früheren Jahren,
im ganzen alfo 3183 zugefprochen. Seit ber Betriebs*
eröffnung ber Anftalt bi§ zum 31. SejemBer 1923 wur*
ben in *2474 TobeSfällen £>tnterlaffenenrenten unb für
14,300 Verlegungen. Jnoalibenrenten juerîannl.

®ie ^Rechnungen beiber Abteilungen ber obliga*
torifcßen Unfalloerftcherung weifen BetriebSüberfchüffe
auf. Bei ber Abteilung ber fRichibetriebSunfälle bat ber
BruttobetriebSüberfchuß geftattet, bie oon ben ©efijiten
ber Vorjahre E)er*cü£)cenbe Sdjulb biefer Abteilung an
ben IReferoefonbS um 600,000 Jr. baS ^ei^t um mehr
als bie fpälfte ju tilgen.

Jn ber BetriebSunfalloerfidherung hat fidß efnfchließ*
lief) ber Umlagen in ben ^rämienreferuefonb§ non
1,400,000 ffr. unb in. ben orbentlicßen fReferoefonbS
oon 1,054,449.50 ffr. ein BruttobetrlebSüber[c|uß non
ffr. 2,553,402.76 ergeben. ®er fRettobetrfebSüberfchuß
beträgt ffr. 98,953.2è.

®er mittlere tßrämienfaß ber BetriebSunfaüoer*
fidjerung, ber burdj Seilung ber gefamten tjMmienein*
gänge burch bie oerfieberte So^nfumme gewonnen, wirb,
betrug im Jahre 1918 27,92 Promille, im Jahre 1919
25,94 ^romiUe, 1920 22,76 Promille, 1921 21,04 tßro*
miüe unb 1922 20,72 tßromiHe.

®ie VerwaltungSfoften haben im Jahre 1923
im Vergleich zum Vorjahre um 167,248 unb im Ver*
gleich Pm Jahre 1921 um 632,895 ffr. abgenommen.
®a anberfeitl mit bem Söieberaufleben ber ©efcljäfte bie

oerficherte Sohnfumme unb bamit bie ißrämienfumme
fief) erhöht hat, ift bag prozentuale Verhältnis ber ©er»
roaltungSfofien zu ben Prämien, ba§ für baS Jahr 1922
13,44 ißrojent betragen hatte, für baS Jahr 1923 auf
12,48 Prozent gefunten.

Qm Kapitel betreffenb bie Unfalloerhütung wirb
auf zahlenmäßig nachweisbare ©rfolge mit ben oon ber
Anftalt oerlangten Maßnahmen ber Unfaüoerhötung
hingewlefen. ®ie ©rfeßung ber Vierfantwellen
an Abrichthobelmafchinen burch runbe Mef*
fer well en hat bie ferneren Verlegungen an btefen Ma*
fdhinen f a ft oollftänbig zum Verf cljminb en ge
b r a dj t. ®urch bie Auferlegung ber Pflicht zum fragen
oon Schutzbrillen bei ben Arbeiten an ber Schmirgel*
fcheibe finb bie Augenunfäße oom Satire 1919 zum
Jahre 1922 um me|r all brei Viertel zurüefgegangen.

Um gewiffen Schwierigfeiten zu begegnen, auf welche
bie richtige Anbringung ber Sdhuht>orric|tungen an Ma*
fchinen in mannen betrieben oon Anfang gefioßen
war, hat ftdh bie Anftalt im Berichtsjahre entfcfjloffen,
einige Monteure einzuteilen, beren Aufgabe barin be*

fteht, ben BeiriebSinhabern, welche es wünfdhen, bei ber
erften Montterung ber S^ußoorrichtung behilflich zu
fein. ®ie ©rfahrungen mit biefem ©ntgegenfommeu wer*
ben al§ günftige bezeichnet; ber SBiberfianb gegen bie

Anorbnungen ber Anftalt unb bie Klagen über ©rfcfrwe*

rung ber Arbeit burdi) bie Schußsorrichtungen haben be*

beutenbjabgenommen

öert»idswe»e*.
®er Schweizertfehe Verein oon @«§* unb SBaffer*

faüjtniniefB hat feine 51. JahreSoerfammlung
in Burgborf unb Thun unter bent Vorfit; oon ®itef*
tor ©fcfjer (jürich) abgehalten. ®te Seiter ber ©as*
unb SSafferroerfe oerfammelten fich am 6. September
in Thun, um ben 12. Jahresbericht bei tedjrrifr^err Jn*
fpeftorateS entgegenzunehmen unb ein Veferat oon Kau*
fonS=Jogenieur Splatter (fperiScra) "über mobernen
Slroßenunterhalt anjuhören.^ Auch bie in ber Burg*

botfer ©ewsrbeauSftellung gut oertretenen ©inrichtungen
für bie ©aSoerwenbung beanfprudhten baS Jntereffe ber
Teilnehmer. Am 7. September fanb bie ©eneraloer*
fammlung beS Vereins in Thun fiatt. fRach ©tlebigmtg
ber gefdhäftlidhen Traftanben würben oier Vorträge an*
gehört. Tireftor fftiß oon ben Sicht* unb Tßafferwerfen
Thun fptah über bie SBerbetätigfett ber ©aSwerfe,
®ireftor ©fdher oom ©aSwetf Jiirich über bie neuefie
©ntroieflung ber troeferten KofSlofcljung, für bie ein oon
ben ©ebrübem Sulzet praftizierteS Verfahren eingeführt
morben ift. Jngenieur Japparb oon Sa ©hauj=be*
ffonbS berichtete über „Captage dans les Calcaires ju- '

rassiques et développement du service des Eaux de

La Chaux-de-Fonds". ®a§ Schlußreferat hielt ®r. |>ug
(3üri<h) über bie Sebeutung ber cfjernifchen 3ufammen=
feßung beS ©rnnbwaffetS für feine Beurteilung. An
ber zahltetch befugten Sßeranfialtung haben auch 33er*

treter befreunbeter unb auslänbifcijer Jnftitutionen teil*

genommen. _____
Der internationale iüitte!$tanfl$Hdtsgre$$

in Tnterlaken
hat fo'genbe fRefoIutionen angenommen:

IRefolwtto« über teötlmefeK ttttü Strebltorgontfation
öe§ äRittelfto«5e§.

„®er fHat ber internationalen SRittelftanbS * Union
wirb beauftragt, in fürzefter 3eit eine Spezialfonferenj
zur eingehenben ©ehanblung ber Krebitfrage be§ SRittel*

ftanbeS einzuberufen, wel^e folgenbe fünfte zu be*

hanbeln unb barüber Antrag zu ftellen hat: 1. Kletnbe*

triebSfrebite; 2. 33ürgf^aftSgenoffenfd)aften; 3. Ausbau
unb Aufbau ber mittelfiänbifchen Krebitoereinigungen
ober fReugrünbung oon SRittelftanbSbanfen ; 4. ^ppo*
tfjefar* unb iBaufrebitfrage.

Sei ber Behanblung biefer fragen haben als ©runb*
fäße zu gelten: ®er SRittelfianb |at Anfpruch barauf,
baß bie oon ißm in ben oerfchiebenen Saufen aller Art
zufammenlaufenben ©elber wieber in feine Kreife zurüif*
fließen, um baburch zu einer einheitlichen mittelfiänbi*
fdhen ©elbwirtfchaft zu gelangen, bie fidh ebenfalls inter*

national auSwirfen foD. ®ie Konzentrierung beS mittel*

ftänbifchen Kapitals bürfte burch «ine SCßieberermecfung
beS SparfinneS befdhleunigt werben. §tezu wäre eine

gefunbe 3iu§palitif unb bie ^Regelung ber «Sicherheit ber

©inlagegelber erroünfcht."

SSohnttttß§pro61etit.
„I. ®a§ TßohnungSproblem ift eines ber wict)tigßen

oolfSmirtfcijaftlichen tß^bleme.
II. ®aS einzig taugliche SRittel zur Söfuug bei

problems ift bie Jörberung ber prioaten 33autätigfeit
unb zwar butd) bie Söieberherftellung ber ooßen grei*

heit im Sau* unb SBohnungSwefen unb Abwehr oon

Übergriffen ber 33auftofffarteite.
III. gür bie Übergangszeit unb foweit eS bie be*

fonbern aSerhältniffe in ben einzelnen Sänbern unbebingt

erforbern, fönnen folgenbe Seihilfemaßnahmen in 33e*

trad^t faUer. : 1. ©rleicijterung ber Kapitalbefchaffuug
in genügenber ^öhe unb Si^eruttg ber ^Rentabilität;
2. Maßnahmen zur Stabilifierung beS ^>gpott>eïarâinfeê ;

3. Steuererleichterungen unb Suboentionen, tnSbefonbere

Zur ©rfteßung oon SBohnungen für finberreich« Familien
unb für Kleinwohnungen."
SRefolution p öen ©rMnbfSöe« für bie •ßergebumi

oon öffenrtt^e® Arbeite« tsnb Siefentngen.
„®er Staat, bie ©emeinben unb anbere öffentlich®

Korporationen unb SBeljörben haben bafür Sorge J«

tragen, baß bie AuSnntchfe im SubmiffionSwefen ow

Jolge ber fdhranfenlofen ©ewerbefreiheit bie SöilbMtig
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reuten wurden im Laufe des Jahres 1923 für Unfälle
aus 1923 und 166V für Unfälle aus früheren Jahren,
im ganzen also 3183 zugesprochen. Seil der Betriebs-
eröffnung der Anstalt bis zum 31. Dezember 1923 wur-
den in 2474 Todesfällen Hinterlafsenenrenten und für
14,300 Verletzungen. Invalidenrenten zuerkannt.

Die Rechnungen beider Abteilungen der obliga-
torischen Unfallversicherung weisen Betriebsüberschüsfe
auf. Bei der Abteilung der Nichtbetriebsunfälle hat der
Bruttobetriebsüberschuß gestattet, die von den Defiziten
der Vorjahre herrührende Schuld dieser Abteilung an
den Reservefonds um 600,000 Fr. das heißt um mehr
als die Hälfte zu tilgen.

In der Betriebsunfallversicherung hat sich einfchließ-
lich der Einlagen in den Prämienreservefonds von
1,400,000 Fr. und in den ordentlichen Reservefonds
von 1,054,449.50 Fr. ein Bruttobetriebsüberschuß von
Fr. 2,553,402.76 ergeben. Der Nettobetriebsüberschuß
beträgt Fr. 98,953.26.

Der mittlere Prämiensatz der Betriebsunfallver-
ficherung, der durch Teilung der gesamten Prämienein-
gänge durch die versicherte Lohnsumme gewonnen wird,
betrug im Jahre 1918 27,92 Promille, im Jahre 1919
25,94 Promille, 1920 22.76 Promille, 1921 21,04 Pro-
mille und 1922 20,72 Promille.

Die Verwaltungskosten haben im Jahre 1923
im Vergleich zum Vorjahre um 167,248 und im Ver-
gleich zum Jahre 1921 um 632,895 Fr. abgenommen.
Da anderseits mit dem Wiederaufleben der Geschäfte die

versicherte Lohnsumme und damit die Prämiensumme
sich erhöht hat, ist das prozentuale Verhältnis der Ver-
waltungskosten zu den Prämien, das für das Jahr 1922
13,44 Prozent betragen hatte, für das Jahr 1923 auf
12,48 Prozent gesunken.

Im Kapitel betreffend die Unfallverhütung wird
auf zahlenmäßig nachweisbare Erfolge mit den von der
Anstalt verlangten Maßnahmen der Unfallverhütung
hingewiesen. Die Ersetzung der Vierkantwellen
an Abrichthobelmaschinen durch runde Mes-
serwellen hat die schweren Verletzungen an diesen Ma-
schinen fast vollständig zum Verschwinden ge-
bracht. Durch die Auferlegung der Pflicht zum Tragen
von Schutzbrillen bei den Arbeiten an der Schmirgel-
scheibe sind die Augenunfälle vom Jahre 1919 zum
Jahre 1922 um mehr als drei Viertel zurückgegangen.

Um gewissen Schwierigkeiten zu begegnen, auf welche
die richtige Anbringung der Schutzvorrichtungen an Ma-
schinen in manchen "Betrieben von Anfang gestoßen

war, hat sich die Anstalt im Berichtsjahre entschlossen,
einige Monteure einzustellen, deren Aufgabe darin be-

steht, den Betriebsinhabern, welche es wünschen, bei der
ersten Montierung der Schutzvorrichtung behilflich zu
sein. Die Erfahrungen mit diesem Entgegenkommen wer-
den als günstige bezeichnet; der Widerstand gegen die

Anordnungen der Anstalt und die Klagen über Erschwe-

rung der Arbeit durch die Schutzvorrichtungen haben be-

deutend^abgenommen

Der Schweizerische Verein von Gas- und Wasser-
fachmimnern hat seine 51. Jahresversammlung
in Burgdorf und Thun unter dem Vorsitz von Direk-
tor Escher (Zürich) abgehalten. Die Leiter der Gas-
und Wasserwerke versammelten sich am 6. September
in Thun, um den 12. Jahresbericht des technischen In-
spektorates entgegenzunehmen und ein Referat von Kan-
tons-Jngenieur Schlatter (Herisau) -über modernen
Siroßenunterhalt anzuhören.^ Auch die in der Burg-

dorfer GeWerbeausstellung gut vertretenen Einrichtungen
für die Gasverwendung beanspruchten das Interesse der
Teilnehmer. Am 7. September fand die Generalver-
sammlung des Vereins in Thun statt. Nach Erledigung
der geschäftlichen Traktanden wurden vier Vorträge an-
gehört. Direktor Ritz von den Licht-und Wasserwerken
Thun sprach über die Werbetätigkeit der Gaswerke,
Direktor Es cher vom Gaswerk Zürich über die neueste

Entwicklung der trockenen Kokslöschung, für die ein von
den Gebrüdern Sulzer praktiziertes Verfahren eingeführt
worden ist. Ingenieur Jappard von La Chaux-de
Fonds berichtete über „OoptaM àvs los Oààos ju- '

rs.88ig!io8 à tlôvàppsmoirt ciu 8orvà âo8 àux à
1.a slduux-à-b'ovà". Das Schlußreferat hielt Dr. Hug
(Zürich) über die Bedeutung der chemischen Zusammen-
fetzung des Grundwassers für seine Beurteilung. An
der zahlreich besuchten Veranstaltung haben auch Ver-
treter befreundeter und ausländischer Institutionen teil-

genommen.

îw WêîMàâ mmâMMsWresî
w MêMKêK

hat fo'gende Resolutionen angenommen:

Resolution über Kreditwesen n«d Kreditorganisation
des Mittelstandes.

„Der Rat der Internationalen Mittelstands - Union
wird beauftragt, in kürzester Zeit eine Spezialkonferenz
zur eingehenden Behandlung der Kreditfrage des Mittel-
stand es einzuberufen, welche folgende Punkte zu be-

handeln und darüber Antrag zu stellen Hai: 1. Kleinbe-

triebskredite; 2. Bürgschaftsgenosfenschaften; 3. Ausban
und Aufbau der mittelständischen Kreditvereinigungen
oder Neugründung von Mittelstandsbanken; 4. Hypo-
ihekar- und Baukreditfrage.

Bei der Behandlung dieser Fragen haben als Grund-
sätze zu gelten: Der Mittelstand hat Anspruch darauf,
daß die von ihm in den verschiedenen Banken aller Art
zusammenlaufenden Gelder wieder in seine Kreise zurück-

fließen, um dadurch zu einer einheitlichen mittelständi-
scheu Geldwirtschast zu gelangen, die sich ebenfalls tnter-

national auswirken soll. Die Konzentrierung des Mittel-

ständischen Kapitals dürfte durch eine Wiedererweckung
des Sparsinnes beschleunigt werden. Htezu wäre eine

gesunde Zinspolitik und die Regelung der Sicherheit der

Einlagegelder erwünscht."

Wohtmngsproblem.
„I. Das Wohnungsproblem ist eines der wichtigsten

volkswirtschaftlichen Probleme.
II. Das einzig taugliche Mittel zur Lösung des

Problems ist die Förderung der privaten Bautätigkeit
und zwar durch die Wiederherstellung der vollen Fm<

heit im Bau- und Wohnungswesen und Abwehr von

Übergriffen der Baustoffkartelle.
III. Für die Übergangszeit und soweit es die be-

fondern Verhältnisse in den einzelnen Ländern unbedingt

erfordern, können folgende Beihilfemaßnahmen in Be-

tracht fallen: 1. Erleichterung der Kapitalbeschaffung
in genügender Höhe und Sicherung der Rentabilität;
2. Maßnahmen zur Stabilisierung des Hypothekarzinses;
3. Steuererleichterungen und Subventionen, insbesondere

zur Erstellung von Wohnungen für kinderreiche Familien
und für Kleinwohnungen."
Resolution zu den Grundsatze« für die Vergebung

von öffentliche« Arbeite« und Lieferungen.
„Der Staat, die Gemeinden und andere öffentliche

Korporationen und Behörden haben dafür Sorge P

tragen, daß die Auswüchse im Submissionswesen M
Folge der schrankenlosen Gewerbefreiheit die Bildung



äir. 24 gttnfb. fÂtvcta.

unb (SnttDtcïIiing eines gefunben STitlteXftanbeê nid)t ge»

färben. Sie müffen baijer auch bie Vergebung ber
eigenen Arbeiten unb Sieferungen naci) ©runbfähen oor»
nehmen, bie bei alter SBaljrung ihrer finanziellen Jnter»
effen bem ©ewerbefianb einen angemeffenen tßreiS fiebern.

A. 8u biefem Jwecïe ftttb Betorbnungen über bie

Vergebung non öffentlichen Arbeiten unb Sieferungen
ju ertaffen, bie ermöglichen : 1. Sie Arbeiten unb Stefe»

rungen unter Ausfüllung ber bloßen tedjnifch nicht
hötwenbigen ©eneralunternefjmer an biejenigen ginnen
unb |)anbwetferSmetfter z« oergeben, loeldje bie Auf»
trage in ihren Betrieben felbft ganz ober bodj zum
größeren Seil ausführen löanen. 2. Sie Arbeiten unb
Lieferungen foroeit möglich burd) Aufteilung in gadßofe
auch an Heinere Setriebe unb girmen zu oergeben, wo»
bei auf möglichfte Abwechslung in ber ©rteilung ber
Aufträge zu tradjten ift. 3, Sie Übertragung ber An
beiten unb Sieferungen auf ©runb Harer Serträge oor»
june^men, bie in erfcßöpfenber Söetfe unb unter äöaljrung
ber @leic|berecE)tigung ber BertragSparteien, bie Bedjte
unb Pflichten ber Bewerber feftlegen. 4. Sie Arbeiten
unb Steferungen zu angemeffenen, oom Unternehmer im
Angebote felbft zu beredjnenben greifen zu oergeben, bie
bem Aufwanb beS Unternehmers an Material, Arbeit
unb Unfoften entfpredjert unb außerbem einen ange»
meffenen Unternehmergeminn enthalten, Angebote für
Arbeiten unb Sieferungen auszufließen, bie rtic^t nach
biefen ©runbfäßen buret) fachgemäße Berechnungen be»

legt werben fönnen.
B. Jur Prüfung ber Angemeffenheit ber greife für

öffentliche Arbeiten unb Sieferungen finb in bie Betorb»
nungett geeignete Befiimmungen aufzunehmen, welche bie

Mitwirfung ber beruflichen Berbänbe bei biefer über»
Prüfung, fowie bei ber ©rteilung beS JufdjlageS oor»
fehen,

C. Um bie üenntniffe auf betn ©ebiete ber Beredj»
nungen oon Arbeiten unb Sieferungen zu förbern, ift
bem Unterricht im BerechnungSwefen unb ber ®efd)äft§»
lunbe fowoßl auf ben tee^mfe^eu £odp unb Mittel»
faulen, rote an ben |>anbmerferfchulen eile Beachtung
5« fdjenfen.

D. $ur ©epehtung ber fid) auS ben Bauoerträgen
ergebenben Streitigkeiten fotten in biefen befonbere SdjiebS»
gerichte oorgefeheu werben, in welchen neben ben Juriften
auch faeßfunbige Sacßoerftänbige oertreten fein müffen."

Kefoütti®® SBer Ber»fö6ilO»Hß.

„1. Ser internationale MittelfianbSfongreß anet»
letvnt bie görberung ber BerufSbilbung unb QualitätS»
arbeit als BorauSfeßung zur fiebung unb SebenSfäßig»
feit beS gewerblichen MittelftanbeS. St ntü| es ftdj
Zur ^fließt, biefet grage alle Aufmerlfamfeit zu feßenfen.

2. Ser MittelfianbSfongreß forbert bie gefeßlicße

Aegelnng beS SeßrlingSwefenS auf bem Soben ber
Aieifietleßre. Sen BetufSoetbänben unb ben berufs»
ftänbifcßen Bertretungen ift ein weitgeßenbeS Mitbefiim»
mungS», AuSfüßtungS» unb Kontrollrecht einzuräumen.
®as SeßroethältniS ift auf ©runb eines Obligatorien
SeßroertrageS nidjt als Arbeits», foubern als ©rzießungS»
unb BilbungSoerßältntS mit ben entfpreeßenben Bechen
unb tpüten aufzufaffen. Jut @rteicßung beS Sehr»-
ZteleS muß fid) ba§ AufficßlS» unb ©rjießungSrecßt beS

AleifterS auch ®uf bie außerbetuflicße Betätigung beS

SeßrlingS erfireefen. Sa§ Die cht zur AuSbilbung oon
Sehlingen ift an eine Meifterprüfung zu fnüpfen.

3. Ser MittelfianbSfongreß »erlangt, baß bie Be»

rufSberatung nur im ©Inoerneßmen mit ben BetufSoer»
bänben unb »Bertretungen nach ben oon ber BrajtS
uuerfannten beruflichen ©efichtSpunften unb Bebürfniffen
gehanbljabt; wirb.
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4. Sa§ ©ewerbe» unb gacßfchulwefen muß weiter
ausgebaut werben. Sie Sdjule fann ftetS nur eine @r=

gänzung, niemals ber Gcrfat) ber Meifterleßre fein.
5. Sieben ber fachlichen AuSbilbung ift auch bie

©ßarafterbilbung unb bag berufsftättbifeße Senfen beS

SeßrltngS nachbrücHichft zu pflegen. 3u biefem ßroecfe
ift bui geeignete Maßnahmen unb ©tnridjiungen (Bor»
träge bilbenber unb unterhaltenber Slatur, SehrlingSheime,
ga^bibliothefen, Ausfüllungen, 2Bettbewerbe ufw.) auf
bie gewerbliche gugenb einzuwerfen.

6. Ser MittelftanbSfongreß wünfd)t, baß in allen
Sänbern bie zuftänbigen Beßorben unb berufSfiänbifchen
Organe bie iffieiterbilbnng unb görberung ber ©efeUett
unb jüngeren Meifter in faeßti^er, gewerblidher unb
wirtfc§aftltd)er Beziehung fi^erßeßen. AIS wirffameS
Mittel zur SBeiterbitbung wirb auch bie internationale
greizügigfeit angefehen."

Hu$$teiitin0$we$e«i.
BezirB»@eroecfießusfteüung Sötnterthur. Am 11.

September wirb bie Söinterthurer Bezirf§»©ewerbeau§=
fteüung eröffnet, bie, gleid)fam eingerahmt oon ber fan»
tonat»zürd)erifd)en AuSfteÖung für Sanbwirtfdjaft unb

'©artenbau, gemetnfam mit biefet: ben Befu^ern ein
tebenbigeS Bilb ber Qufammenarbeit entrollen unb neben
ben gortfdjritten lanbwirtfchaftlicher Arbeit auch bie grücfjte
gewerblichen gteißeS unb Könnens zeigen foß. Saß bie
©ewerbetreibenben SBinterttiurS biefeS Quh^ ben 5 0 ; ä i)

rigenBeftanb ißreSBetbanbeS feiern, oerleiht nament»
ließ ber Abteilung ©ewerbe biefer AuSfteßung etn be»

fonberel ©epräge. Stefe geier würbig zu begehen, war
ber leitenbe ©ebanfe bei ber Beranftaltung ber ©ewerbe»
auSftellung. 3« ihr foH bie ©ntwidlung gewerbti^en
©chaffenl währenb ber leßten 50 (}ahre oerförpert
werben, ©ine befcheibene Jubiläumsfeier finbet SamS»

tag ben 13. September, abenbS 772 Ul>r, im Kafino
SSinterthur im Böhmen eines gamitienabenbS ftatt. Jm
Anfdhtuß baran wirb Sonntag ben 14. September, oor»
mittags 972 Ußr, im StabthauSfaat SSBinterthur bie Oft»
fthweijerifdhe ©ewerbetagung abgehalten. Slatio»
nalrat Sr. Sfcßumi, gentralpräfibent beS S^weize»
ïifdfjen @ewerbe=BerbanbcS, in Bern, wirb über „2Birt
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und Entwicklung eines gesunden Mittelstandes nicht ge-
fährden. Sie müssen daher auch die Vergebung der
eigenen Arbeiten und Lieferungen nach Grundsätzen vor-
nehmen, die bei aller Wahrung ihrer finanziellen Inter-
essen dem Gewerbeftand einen angemessenen Preis sichern.

' â. Zu diesem Zwecke sind Verordnungen über die

Vergebung von öffentlichen Arbyten und Lieserungen
zu erlassen, die ermöglichen: 1. Die Arbeiten und Liefe-
rungen unter Ausschaltung der bloßen technisch nicht
notwendigen Generalunternehmer an diejenigen Firmen
und Handwerkersmeister zu vergeben, welche die Auf-
träge in ihren Betrieben selbst ganz oder doch zum
größeren Teil ausführen können. 2. Die Arbeiten und
Lieferungen soweit möglich durch Aufteilung in Fachlose
auch an kleinere Betriebs und Firmen zu vergeben, wo-
bei auf möglichste Abwechslung in der Erteilung der
Aufträge zu trachten ist. 3. Die Übertragung der Ar-
beiten und Lieferungen auf Grund klarer Verträge vor-
zunehmen, die in erschöpfender Weise und unter Wahrung
der Gleichberechtigung der Vertragsparteien, die Rechte
und Pflichten der Bewerber festlegen. 4. Die Arbeiten
und Lieferungen zu angemessenen, vom Unternehmer im
Angebote selbst zu berechnenden Preisen zu vergeben, die
dem Aufwand des Unternehmers an Material, Arbeit
und Unkosten entsprechen und außerdem einen ange-
messen en Unternehmergewinn enthalten, Angebots für
Arbeiten und Lieferungen auszuschließen, die nicht nach
diesen Grundsätzen durch fachgemäße Berechnungen be-

legt werden können.
>z. Zur Prüfung der Angemefsenheit der Preise für

öffentliche Arbeiten und Lieferungen sind in die Verord-
nungen geeignete Bestimmungen aufzunehmen, welche die

Mitwirkung der beruflichen Verbände bei dieser über-
Prüfung, sowie bei der Erteilung des Zuschlages vor-
sehen.

U. Um die Kenntnisse auf dem Gebiete der Berech-
nungen von Arbeiten und Lieferungen zu fördern, ist
dem Unterricht im Berechnungswesen und der Geschäfts-
künde sowohl auf den technischen Hoch- und Mittel-
schulen, wie an den Handwerkerschulen alle Beachtung
zu schenken.

1). Zur Schlichtung der sich aus den Bauverträgen
ergebenden Streitigkeiten sollen in diesen besondere Schieds-
gerichte vorgesehen werden, in welchen neben den Juristen
auch fachkundige Sachverständige vertreten sein müssen."

Resolutis« övsx BemfMlS««8°
„1. Der Internationale Mittelstandskongreß aner-

kennt die Förderung der Berufsbildung und Qualitäts-
arbeit als Voraussetzung zur Hebung und Lebensfähig-
keit des gewerblichen Mittelstandes. Er macht es sich

M Pflicht, dieser Frage alle Aufmerksamkeit zu schenken.
2. Der Mittelstandskongreß fordert die gesetzliche

Regelung des Lehrlings Besens auf dem Boden der
Meistert ehre. Den Berufsverbänden und den beruss-
ständischen Vertretungen ist ein weitgehendes Mitbestim-
mungs-, Ausführungs- und Kontrollrecht einzuräumen.
Das Lehrverhältnis ist auf Grund eines obligatorischen
Lehrvertrages nicht als Arbeits-, sondern als Erziehungs-
und Bildungsverhältnis mit den entsprechenden Rechten
und Pflichten aufzufassen. Zur Erreichung des Lehr--
steles muß sich das Aufsichts - und Erziehungsrecht des
Meisters auch auf die außerberufliche Betätigung des

Lehrlings erstrecken. Das Recht zur Ausbildung von
Lehrlingen ist an eine Meisterprüfung zu knüpfen.

3. Der Mittelstandskongreß verlangt, daß die Be-
rufsberatìmg nur im Einvernehmen mit den Berussver-
bänden und -Vertretungen nach den von der Praxis
anerkannten beruflichen Gesichtspunkten und Bedürfnissen
gehandhabt wird.

4. Das Gewerbe- und Fachschulwesen muß weiter
ausgebaut werden. Die Schule kann stets nur eine Er-
gänzung, niemals der Ersatz der Meisterlehre sein.

->. Neben der fachlichen Ausbildung ist auch die
Charakterbildung und das berufsständische Denken des
Lehrlings nachdrücklichst zu pflegen. Zu diesem Zwecke
ist durch geeignete Maßnahmen und Einrichtungen (Vor-
träge bildender und unterhaltender Natur, Lehrlingsheime.
Fachbibliotheken, Ausstellungen, Wettbewerbe usw.) auf
die gewerbliche Jugend einzuwirken.

6. Der Mittelstandskongreß wünscht, daß in allen
Ländern die zuständigen Behörden und berufsständischen
Organe die Weiterbildung und Förderung der Gesellen
und jüngeren Meister in fachlicher, gewerblicher und
wirtschaftlicher Beziehung sicherstellen. Als wirksames
Mittel zur Weiterbildung wird auch die internationale
Freizügigkeit angesehen."

HimWmg»««.
Vezirês-Geweêveausstàng Wwterthur. Am 11.

September wird die Winterthurer Bezirks-Gewerbeaus-
stellung eröffnet, die, gleichsam eingerahmt von der kan-
wnal-zürcherischen Ausstellung für Landwirtschaft und
Gartenbau, gemeinsam mit dieser den Besuchern ein
lebendiges Bild der Zusammenarbeit entrollen und neben
den Fortschritten landwirtschaftlicher Arbeit auch die Früchte
gewerblichen Fleißes und Könnens zeigen soll. Daß die
Gewerbetreibenden Winterthurs dieses Jahr den ö » jäh-
rigenBestand ihres Verbandes feiern, verleiht nament-
lich der Abteilung Gewerbe dieser Ausstellung ein be-

sonderes Gepräge. Diese Feier würdig zu begehen, war
der leitende Gedanke bei der Veranstaltung der Gewerbe-
ausstellung. In ihr soll die Entwicklung gewerblichen
Schaffens während der letzte» S0 Jahre verkörpert
werden. Eine bescheidene Jubiläumsfeier findet Sams-
tag den 13. September, abends 7^/z Uhr, im Kasino
Winterthur im Rahmen eines Familienabends statt. Im
Anschluß daran wird Sonntag den 14. September, vor-
mittags kU/s Uhr, im Stadthaussaal Winterthur die Ost-
schweizerische Gewerbetagung abgehalten. Natio-
nalrat Dr. Tschumi, Zentralpräsident des Schweize-
rischen Gewerbe-Verbandes, in Bern, wird über „Wirt-
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